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.1.

Im Zusammenhang mit der Korrektion der Oesch und de~ M~ccaroni~

baches (Gehrengraben) sowie in Ergänzung der Ortsplanung in der

Gemeinde Q~j~n en hat das Bau-Departement auf.G~ § 11b1~

des kantonalen Gesetzes über das Bauwesen einen. Strassen- un~
1

~nien1an“Subjn~~~e“ ausarbeiten lassen.

Die ~5ffentliche Auflage. dieses Planes erfolgte in der Zeit vom

17. Juni - 17. Juli1974 im Schulhaus in Oekingen und beim

Kreisbauamt 1 in Solothurn. Innert .der gesetzlichen Frist gingen

~ein; Einsprecher sind:

1. Bieri Ernst, B~itggacker 72, Oekingen

2.Flurgenossensehaft Oekingen, Qeking~n
3, Guldimann—Gasche Albert, Landwirt, Oekingen

Beamte des ~au-Departernentes führten am 13, Dezember 1974 im

Beisein von ~emeinde~ertretern die Einspracheverhandlungen in

Qekingen durch. . .

II.

Die Einsprecher Bieri und Guldimann sind Grundeigentümer in dem

durch den Plan berührten Gebiet der Gemeinde Oekingen. Die Flur-

genossenschaft Qekingen verwahrt sich gegen eine a11f~1lige

Beanspruchung von Massenland ohne Kompensierung durch staats

eigenes Land uhd vertritt somit ein öffentlich-rechtliches

Interesse. Die Eixßprachen wurden fristg~recht eingereicht,

weshalb auf sie einzutr~eter-i sind,
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III.

~erunsratstelltfestundzjehtjnErwäun.

~~rac~j~r.l: Bieri Ernst, Oekingen
Eigentümer von GB Nr. 103

Dem Wunsche des Einsprechers, es sei der Kurvenradius der Kantons—

strasse im Bereiche seiner Liegenschaft etwas zu reduzieren, damit

sein Grundstück weniger beansprucht werde, konnte entsprochen

werden. Hierauf hat Herr Bieri seine Einsprache zurückgezogen,

sie kann daher als erledigt abgeschrieben werden.

~p~ch~Nr.2: Flurgenassenschaft Oekingen..

D~r Vorstand der Flurgenossenschaft Oekingen “verwahrt“ sich gegen(

eine allf~llige Beanspruchung von-M-assenls~hd~ das-- sic-h- im Zuge des

Güterzusammenlegungsverfahrens ergeben wird. Dieser Einwand gelte

auch für das~:--in der Einung Oekingen liegende Massenland der Flur—

genossenschaft Halten-Oekingen. -

Die Abklärungen beim Ingenieurbüro Enggist, welches die Güter—

zusammenlegung bearbeitet, haben ergeben, dass der Staat. in der

Gemeinde Oekingen eine Landfläche von über 100- Aren besitzt,

Dieses Land wird ebenfalls in das GZ—Verfahren eingeworfen und

entsprechend bonitiert, Diese Fläche bzw. deren Bewertung genügt,

um die geplante Korrekti~n der Kantonsstrass.e durchzuführen; es muss

also kein Massenland beansprucht werden, wie dies der. Vorstand der

Flurgenossenschaft Oekingen befurchtet hat Gestutzt auf diese

Feststellung kann die Einsprache als gegenstandslos abgeschrieben

--werden, . . . - -

- ~~~che Nr. 3: Albert Guldimann-Gasche, Oekingen
. - Eigentümer Von GB Nr. 86

Nachdem feststeht, dass der. Staat für den Ausbau der Kantons

strasse sein Land ebenfalls in das GZ—Verfahren einwirft, hat

Herr Guldimann seine Einsprache zurückgezogen; sie ist daher als

durch Rückzug erledigt, abzuschreiben.
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IV.

Das Planverfahren wurde ordnungsgemäss durchgeführt. Gegen den

Plan selbst sind keine technischen Einwendungen zu erheben. Der

vorliegende Strassen— und Baulinienplan ist daher zu genehmigen.

Es wird

beschlossen:

1. Der Strassen— und Baulinienpian Subingerstrasse‘ in der

Gemeinde Oekingen wird genehmigt.

2. Vom Rückzug der Einsprachen Nr. 1 und 3 wird Kenntnis

genommen

3. Die Einsprache Nr. 2 wird im Sinne der Erwägungen als

gegenstandslos abgeschrieben.

4. Für den Fall, dass mit den betreffenden Grundeigentümern

über den Erwerb des für den Strassenausbau erforderlichen

Landes keine gütliche Einigung zustande kommen sollte, wird

das Expropriationsverfahren eingeleitet; das Bau—Departement

wird mit dem Vollzug beauftragt.

Der Staatsschreiber

Bau-Departement (3) fr
Rechtsdienst Bau-Departement (2)
Kant. Tiefbauamt (5), mit 2 genehmigten Plänen
Kant. Amt für Raumplanung (2),mit 1 genehmigten Plan

~t!~isbauamt 1, 4500 Solothurn (2), mit 1 genehmigten Plan
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4566 Oekingen (2), mit 1

genehmigten Plan
Fritz Schürch, Präs. Kant. Schätzungskommission, 4657 Dulliken
Amtsblatt (Publikation der Genehmigung)

Per EINSCHREIBEN an:

Bieri Ernst, Brüggacker 72, 4566 Oekingen
Flurgenossenschaft Oekingen, 4566 Oekingen
Guldimann-Gasche Albert, Landwirt, 4566 Oekingen




